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Eingriff in den Straßenverkehr

SCHWIERIGKEITSGRAD Anspruchsvolle Fortgeschrittenenklausur

BEARBEITUNGSZEIT 3 Stunden

HILFSMITTEL Gesetzestext StGB

n SACHVERHALT
A kaufte im Jahre 2002 einen Pkw zu einem Preis von 38.550 E. In der Folgezeit machte er eine

Reihe von M�ngeln geltend und verlangte vom Autohaus X die Zur�cknahme des Fahrzeugs. Da es

zu keiner Einigung kam, erhob A Klage auf Zahlung von 36.331 E Zug um Zug gegen R�ckgabe

des Wagens. Das Landgericht beauftragte den Sachverst�ndigen S damit, ein Gutachten zu den von

A angef�hrten M�ngeln zu erstellen, insbesondere zu seiner Behauptung, das elektronische Steue-

rungssystem »ABS/ESP« des Wagens sei defekt. S vereinbarte mit A einen Besichtigungstermin. Da

A bef�rchtete, dass die vom Kfz-Sachverst�ndigen festzustellenden M�ngel sein Wandlungsbegehren

noch nicht rechtfertigten, beschloss er, das Fahrzeug mit einem weiteren »Mangel« zu versehen.

Dazu manipulierte der technisch versierte A die Hydraulik-Steuereinheit (ASB-Block) derart, dass

beim n�chsten Bet�tigen der Bremse Bremsfl�ssigkeit austreten w�rde und der Bremsdruck nicht in

vollem Umfang auf die R�der w�rde �bertragen werden k�nnen. In diesem Fall kommt erst beim

weiteren Durchtreten des Bremspedals der aus Sicherheitsgr�nden vorhandene zweite Bremskreis

zur Wirkung. S erschien zum vereinbarten Termin und fuhr das Fahrzeug des A von einem Vorhof

auf die �ffentliche Straße. Nach etwa 100 Metern n�herte er sich einer auf »Rot« stehenden Ampel.

Er bremste das Fahrzeug ab, merkte dabei, dass sich das Bremspedal fast bis zum Boden durchtreten

ließ, konnte den Wagen jedoch mit dem vorhandenen zweiten Bremskreis ohne Schwierigkeiten

zum Stillstand bringen. Weil S die Sache seltsam vorkam, untersuchte er die Bremsleitungen des

Pkw und kam so der Manipulation des A auf die Spur.

n BEARBEITERVERMERK
Wie hat sich A strafbar gemacht?

Hinweis: Der Sachverhalt ist Gegenstand der Entscheidung OLG M�nchen NJW 2006, 3364 und

wurde bereits u.a. von Bosch JA 2007, 151 analysiert. Wie kaum eine andere strafrechtliche

Entscheidung der j�ngeren Zeit ist der Fall dazu angetan, zu einem klassischen Lehrbuchfall zu

werden (vgl. Schiemann NJW 2006, 3366, die allerdings nicht nachvollziehbar die Ansicht �ußert,

die Rechtsprobleme des Falles l�sten sich »teilweise von selbst«). Die Bandbreite an strafrechtlichen

Problemen sowohl aus dem Allgemeinen wie auch dem Besonderen Teil des StGB l�sst ihn zudem

als idealen Sachverhalt f�r eine �bungsklausur im Examinatorium erscheinen. Weil aus den

Entscheidungsgr�nden des OLG M�nchen und den Entscheidungsbesprechungen nicht hervorgeht,

wie man die Komplexit�t des Falles gutachtentechnisch sinnvoll strukturiert, soll hier eine Mus-

terl�sung vorgeschlagen werden.

n L�SUNG
A. §§ 263, 22, 25 I ALT. 2 StGB ZUM NACHTEIL DES AUTOHAUSES X
Dadurch, dass er S den manipulierten Pkw f�r die Testfahrt �berließ, k�nnte sich A wegen

versuchten Betruges in mittelbarer T�terschaft gem. §§ 263, 22, 25 I Alt. 2 StGB strafbar gemacht

haben.

I. Die Tat ist nicht vollendet, da sich S �ber die Manipulation nicht t�uschen ließ. Der Versuch des

Betruges ist gem. § 263 II StGB strafbar.

Vorpr�fung

II. Der Vorsatz (Tatentschluss) des A m�sste darauf gerichtet gewesen sein, im Wege der T�u-

schung »durch einen anderen« (§ 25 I Alt. 2 StGB) ein Verm�gen zu sch�digen. Als sog. Tatmittler

kommt vorliegend der vom Landgericht beauftragte Kfz-Sachverst�ndige S in Betracht, dessen

Gutachten in dem Verfahren �ber das Wandlungsbegehren des A entscheidende Beweiswirkung

zukommen sollte.

Tatentschluss

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut f�r Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Universit�t Frankfurt am

Main.
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